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Öffentliche Bekanntmachung 

 

Ersatzbestimmung eines Ratsmitglieds 

 
Gemäß § 45 Abs. 6 des Kommunalwahlgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juni 

1998 (GV NRW. S. 454, ber. S. 509 und 1999 S. 70), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 

vom 5. Juli 2024 (GV. NRW. S. 444) – SGV. NRW. 1112 – stelle ich fest, dass 

 

Frau Walburga Falkenreck 

Tecklenburger Weg 5 

33442 Herzebrock-Clarholz 

 

nach der von der Christlich Demokratischen Union Deutschlands (CDU) für die Wahl zum Rat der 

Gemeinde am 14.09.2025 aufgestellten Reserveliste für den durch die Annahme der Wahl zum 

Bürgermeister der Gemeinde Herzebrock-Clarholz ausgeschiedenen Ratsherrn Marco Diethelm in den 

Rat der Gemeinde Herzebrock-Clarholz nachrückt. 

Gegen diese Feststellungen können gemäß § 45 Abs. 6 Kommunalwahlgesetz in Verbindung mit § 39 

Kommunalwahlgesetz 

 

 a) jeder Wahlberechtigte des Wahlgebietes, 

b) die für das Wahlgebiet zuständige Leitung solcher Parteien und Wählergruppen, die an 

der Wahl teilgenommen haben, sowie 

c) die Aufsichtsbehörde 

binnen eines Monats nach Bekanntgabe Einspruch erheben, wenn sie eine Entscheidung über die 

Gültigkeit der Wahl gemäß § 40 Abs. 1 Buchst. a bis c des Kommunalwahlgesetzes für erforderlich 

halten. 

Der Einspruch ist bei dem Wahlleiter der Gemeinde Herzebrock-Clarholz, Am Rathaus 1, 33442 

Herzebrock-Clarholz – schriftlich einzureichen oder mündlich zur Niederschrift zu erklären. 

 

Herzebrock-Clarholz, 28.10.2025 

 

Der Wahlleiter 

 

http://www.herzebrock-clarholz.de/
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Öffentliche Bekanntmachung 

 

 
Inkrafttreten des Einzelhandelskonzepts der Gemeinde Herzebrock-Clarholz 

 
 
Der Rat der Gemeinde hat in seiner Sitzung am 10.09.2025 das Einzelhandelskonzept für die 
Gemeinde Herzebrock-Clarholz - Fortschreibung – als Grundlage für das kommunale Handeln 
beschlossen. 
 
Das Einzelhandelskonzept der Gemeinde kann auf folgender Internetseite eingesehen und 
heruntergeladen werden: 
https://www.o-sp.de/herzebrock/plan/uebersicht.php?L1=26&pid=85593 
 
 
 
Herzebrock-Clarholz, 28.10.2025 
 
 
 
 
Marco Diethelm 
 
Der Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.herzebrock-clarholz.de/
https://www.o-sp.de/herzebrock/plan/uebersicht.php?L1=26&pid=85593
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Öffentliche Bekanntmachung 
 

 
Flächennutzungsplan N - 21. Änderung; Darstellung von Konzentrationszonen für 

Windenergie 
Hier: Einstellung des Bauleitplanverfahrens 

 
 
Das Bauleitplanverfahren zur Darstellung von Konzentrationszonen für Windenergie 
(Flächennutzungsplan N – 21. Änderung), das durch Aufstellungsbeschlüsse vom Rat der Gemeinde 
Herzebrock-Clarholz vom 20.11.2013 und 05.07.2017 eingeleitet worden ist, wurde mit Beschluss vom 
10.09.2025 eingestellt. 
 
 
Herzebrock-Clarholz, 28.10.2025 
 
 
 
 
Marco Diethelm 
 
Der Bürgermeister 

 

http://www.herzebrock-clarholz.de/

